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Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 
geändert wird (BVergG-Novelle 2008), 
Begutachtung 
do Zl. BKA-600.883/0044-V/8/2008 
 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – Österreichisches Patentamt 
als Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz – gestattet sich zu dem ausgesandten 
Entwurf eines Bundesgesetztes, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 geändert wird 
(BVergG-Novelle 2008), mitzuteilen, dass keine Einwendungen erhoben werden. Eine gleich- 
lautende Stellungnahme ergeht an das Präsidium des Nationalrates im Wege elektronischer 
Post unter begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 
 
Es darf lediglich darauf hingewiesen werden, dass in der Gegenüberstellung ein Druckfehler bei 
§ 214 enthalten ist, wo es statt „5 1508 000“ „5 150 000“ lauten sollte. 
 
Die im do. Begleitschreiben unter Pkt. 3 angestellten Überlegungen zur Frage der Aktivlegiti-
mation gesetzlicher Interessensvertretung bietet nach ho Ansicht eine diskussionswürdige 
Möglichkeit zur Senkung der Kosten eines Korrektur falscher Ausschreibungsunterlagen. Eine 
Änderung des § 320 BVergG sollte jedenfalls näher determiniert werden, als es die 
vorgeschlagenen Textpassagen vorsehen. 
 
i.V. Mag. Pilz 
                                                                                                                 Ihr(e) Sachbearbeiter(in):  

Mag. Christoph Zeiler 
Tel.: +43 (1) 534 24 - 256 

Fax-DW: +43 (1) 534 24 – 520                                                                                                                                                                                                                                                  
christoph.zeiler@patentamt.at 

 
 
 
 
 
 
  

2/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 1

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




